




Vertraulichkeitsvereinbarung


zwischen


Bitte WTS-Gesellschaft wählen!
Friedenstraße 22, 81671 München
– nachfolgend „WTS“ genannt –


und


[Dienstleister]
[Anschrift]
– nachfolgend „Dienstleister“ genannt –


– WTS und Dienstleister nachfolgend jeweils einzeln auch „Partei“ 
und gemeinsam „Parteien“ genannt –


Präambel

(1)	WTS erwägt, den Dienstleister auf dem Gebiet [bitte beschreiben] (nachfolgend „Vorhaben“ genannt) einzuschalten. Im Zusammenhang mit der Anbahnung und der Durchführung des Vorhabens kann es dazu kommen, dass die Parteien bestimmte Daten, Unterlagen und andere Informationen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein können oder an deren vertraulicher Behandlung die offenbarende Partei ein Interesse hat, austauschen.

(2)	Mit Abschluss dieser Vertraulichkeitsvereinbarung (die „Vereinbarung“) beabsichtigen die Parteien, die vertrauliche Behandlung der Daten, Unterlagen, Dokumente und andere Informationen, die im Hinblick auf die Anbahnung und die Durchführung des Vorhabens ausgetauscht werden, sicherzustellen.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:


§ 1
Vertrauliche Informationen

(1)	„Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind

a)	sämtliche Informationen, die die offenbarende Partei oder deren verbundene Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG der empfangenden Partei, deren Mitarbeitern, Führungskräften, Organmitgliedern, Beratern und Vertretern sowie verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG der empfangenden Partei oder deren Mitarbeitern, Führungskräften, Organmitgliedern, Beratern und Vertretern im Zusammenhang mit dem Vorhaben zur Verfügung stellt oder zugänglich macht;

b)	das Bestehen und der Inhalt dieser Vereinbarung; und

c)	sämtliche Inhalte zu dem Vorhaben und der diesbezüglichen Gespräche und Verhandlungen der Parteien.

(2)	Zu den Vertraulichen Informationen im Sinne des vorstehenden Absatzes 1 zählen insbesondere Geschäftsgeheimnisse, Produkte, Herstellungsprozesse, Know-how, Erfindungen, geschäftliche Beziehungen, Geschäftsstrategien, Businesspläne, Finanzplanung, Personalangelegenheiten, digital verkörperte Informationen (Daten), wobei unerheblich ist,

a)	auf welchem Trägermedium die Vertraulichen Informationen verkörpert sind,

b)	ob diese als „vertraulich“ oder „geheim“ gekennzeichnet sind,

c)	ob diese aus Sicht der empfangenden Partei offensichtlich einen besonderen wirtschaftlichen Wert besitzen, oder

d)	ob andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutze der Vertraulichkeit von der offenbarenden Partei ergriffen werden.

 
§ 2
Verpflichtung zur Vertraulichkeit

(1)	Jede Partei verpflichtet sich hiermit,

a)	die Vertraulichen Informationen der anderen Partei streng vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten (wie in Absatz 2 definiert) offenzulegen;

b)	die Vertraulichen Informationen der anderen Partei nur an mit dem Vorhaben befasste Organmitglieder, Mitarbeiter und Berater (letztere Need-to-Know-Prinzip) des eigenen Unternehmens oder von dessen verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG und in Übereinstimmung mit den Vorgaben von Absatz 3 weiterzugeben;

c)	im Hinblick auf die Vertraulichen Informationen der anderen Partei zumindest dieselben Maßnahmen wie zum Schutz eigener vertraulicher Informationen, in jedem Fall aber nicht weniger als die ihm zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um die Offenlegung Vertraulicher Informationen zu verhindern und das Interesse der anderen Partei an deren Geheimhaltung zu wahren; und 

d)	die Vertraulichen Informationen nur zum Zweck der Bewertung des Vorhabens sowie zur Verhandlungsführung im Rahmen des Vorhabens zu verwenden; insbesondere werden die Vertraulichen Informationen nicht dazu genutzt, um sich einen geschäftlichen Vorteil im Wettbewerb gegenüber der anderen Partei, einem mit ihr verbundenen Unternehmen oder Dritten zu verschaffen.

(2)	„Dritte“ im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche Personen und Unternehmen, die nicht Partei dieser Vereinbarung sind, ausgenommen zur Informationserlangung Berechtigte i.S.v. Absatz 1 lit. b). Die offenbarende Partei kann der empfangenden Partei eine Offenlegung von Vertraulichen Informationen gegenüber Dritten durch vorherige schriftliche Zustimmung gestatten.

(3)	Die empfangende Partei wird die zur Informationserlangung Berechtigten, welche Vertrauliche Informationen erlangen, über den vertraulichen Charakter belehren und sie zur Aufrechterhaltung der Geheimhaltung und zur Einhaltung dieser Vereinbarung bei Nutzung der Vertraulichen Informationen verpflichten, es sei denn, die zur Informationserlangung Berechtigten sind bereits von Berufs wegen oder vertraglich – auch in Bezug auf das Vorhaben – zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4)	Jede Partei wird der jeweils anderen Partei unverzüglich schriftlich oder in Textform mitteilen, wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass Vertrauliche Informationen in irgendeiner Weise an Dritte gelangt sind.

(5)	Der empfangenden Partei ist es untersagt, Vertrauliche Informationen im Wege des Reverse Engineering zu erlangen. „Reverse Engineering“ sind dabei sämtliche Handlungen, einschließlich des Beobachtens, Testens, Untersuchens und des Rück- sowie ggf. erneuten Zusammenbaus, mit dem Ziel, an Vertrauliche Informationen zu gelangen.


§ 3
Ausnahmen

(1)	Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht, soweit

a)	die betreffende Vertrauliche Information im Zeitpunkt ihrer Zurverfügungstellung durch die offenbarende Partei aus einem anderen Grund als der Verletzung dieser Vereinbarung durch die empfangende Partei öffentlich bekannt ist;

b)	die betreffende Vertrauliche Information der empfangenden Partei mittels einer anderen Quelle als der offenbarenden Partei zugänglich wird, es sei denn, dass es für die empfangende Partei offensichtlich ist, dass diese Quelle selbst durch eine gesetzlich oder vertragliche Verpflichtung gehindert ist, die Vertrauliche Information offenzulegen;

c)	die offenbarende Partei der empfangenden Partei durch vorherige Zustimmung in Schrift- oder Textform die Weitergabe bestimmter Vertraulicher Informationen an einen Dritten gestattet hat;

d)	sich die Vertraulichen Informationen bereits vor der Zurverfügungstellung durch die offenbarende Partei in rechtmäßigem Besitz der empfangenden Partei befanden; oder

e)	die empfangende Partei aufgrund Verfügung oder Anordnung eines zuständigen Gerichts, einer zuständigen Behörde oder einer zwingenden gesetzlichen oder börsenrechtlichen Bestimmung zur Offenlegung von Vertraulichen Informationen verpflichtet ist.

Im Übrigen bleibt § 5 GeschGehG von dieser Vereinbarung unberührt.

(2)	Sofern die empfangende Partei in einem Fall von § 3 Abs. 1 lit. e) gezwungen ist, Vertrauliche Informationen offenzulegen, wird sie die offenbarende Partei unverzüglich nach Zugang der Verfügung oder Anordnung über die erforderliche Offenlegung in Schrift- oder Textform informieren und die offenbarende Partei auf deren Kosten unterstützen, die Vertraulichen Informationen soweit wie möglich zu schützen oder gerichtlich schützen zu lassen.


§ 4
Rückgabe und Vernichtung Vertraulicher Informationen

(1)	Auf schriftliche Aufforderung der offenbarenden Partei wird die empfangende Partei unverzüglich sämtliche physische und/oder elektronische Reproduktionen und Kopien von Vertraulichen Informationen (gleich auf welchem Trägermedium sie verkörpert sind), der offenbarenden Partei zurückgeben oder die empfangenen Vertraulichen Informationen vernichten und der offenbarenden Partei unverzüglich schriftlich oder in Textform, die vollständige Rückgabe oder Vernichtung bestätigen.

(2)	Diese Verpflichtung gilt nicht für Vertrauliche Informationen, (1) die als Teil regulärer und standardmäßiger Backups oder standardmäßiger Archivierungsverfahren auf Computersystemen gespeichert sind und bei denen eine Löschung aus technischen oder Kostengründen unverhältnismäßig ist oder (2) bei denen eine Aufbewahrung gesetzlich oder auf Grund berufsrechtlicher oder interner Vorgaben vorgeschrieben ist. Diese Vertraulichen Informationen sind ungeachtet der Laufzeit dieser Vereinbarung bis zu ihrer Löschung geheim zu halten.


§ 5
Keine Gewährleistung; keine Rechteeinräumung; keine Pflichten hinsichtlich des Vorhabens

(1)	Die offenbarende Partei gibt bezüglich der Vertraulichen Informationen keine Garantie oder Zusicherung ab und übernimmt keinerlei Gewährleistung. Soweit rechtlich zulässig, sind etwaige Schadensersatzansprüche der empfangenden Partei aus oder im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung Vertraulicher Informationen durch die offenbarende Partei oder der mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG ausgeschlossen.

(2)	Der Inhalt dieser Vereinbarung kann nicht als Einräumung oder Übertragung irgendwelcher Rechte zugunsten der empfangenden Partei mittels Lizenz oder auf sonstige Weise in Bezug auf jegliche Patentrechte, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder andere gewerbliche Schutzrechte ausgelegt werden, noch räumt diese Vereinbarung der empfangenden Partei Rechte im Hinblick auf die Vertraulichen Informationen ein, mit Ausnahme der Nutzung der Vertraulichen Informationen wie in dieser Vereinbarung geregelt. Keine Partei ist verpflichtet, der jeweils anderen Partei Vertrauliche Informationen zur Verfügung zu stellen. 

(3)	Diese Vereinbarung begründet für keine Partei einen Anspruch oder eine Pflicht, weitere Gespräche im Hinblick auf das Vorhaben zu führen oder das Vorhaben durchzuführen.


§ 6
Rechtsbehelfe

Im Falle einer tatsächlichen oder drohenden Verletzung dieser Vereinbarung durch eine Partei ist die andere Partei zu vorläufigem Rechtsschutz und der Erwirkung einer Unterlassungsverfügung gegen eine solche Verletzung zusätzlich zu sämtlichen anderen Rechten oder Rechtsbehelfen, welche dieser rechtlich zustehen, berechtigt.


§ 7
Vertrag zugunsten Dritter; Laufzeit; Übertragbarkeit

(1)	Diese Vereinbarung ist in Bezug auf die mit den Parteien im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ein Vertrag zugunsten Dritter im Sinne des § 328 BGB.

(2)	Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und endet zwei Jahre nach Unterzeichnung durch beide Parteien, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3)	Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung sind nicht übertragbar.


§ 8
Sonstige Verschwiegenheitspflichten; Mandatsgeheimnisse

(1)	Gesetzliche und berufsrechtliche Verschwiegenheitspflichten der WTS bleiben unberührt.

(2)	Sofern und soweit es sich bei den Vertraulichen Informationen um fremde Geheimnisse, namentlich zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, welche einer der im Anhang zur Anlage aufgeführten Gesellschaften anvertraut wurden, handelt, gelten ausschließlich die Bestimmungen der als Anlage beigefügten Vereinbarung.


§ 9
Schlussbestimmungen

(1)	Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2)	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist, soweit rechtlich zulässig, München.

(3)	Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel selbst; die Schriftformklausel kann weder mündlich noch durch konkludentes Verhalten außer Kraft gesetzt werden.

(4)	Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt hätten, sofern sie am Unterzeichnungstag oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. 


	München, den [Datum]
	Bitte WTS-Gesellschaft wählen!


	
	


[Name]            [Name]
[Funktion]          [Funktion]



	[Ort], den [Datum]
	[…]

	
	


[Name]            [Name]
[Funktion]          [Funktion]





Anlage

Vereinbarung 
über die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses nach §§ 203 und 204 StGB einschließlich Belehrung über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung
(§ 62a StBerG bzw. § 43e BRAO)


I.	WTS belehrt den Dienstleister gemäß § 62a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Steuerberatungsgesetz (StBerG) bzw. – nach Maßgabe von nachfolgender Ziffer III – gemäß § 43e Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) über die strafrechtlichen Folgen aus §§ 203 und 204 Strafgesetzbuch (StGB) wie folgt:

1. 	Offenbart der Dienstleister ein in Ausübung oder bei Gelegenheit der Dienstleistung bekannt gewordenes fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, welches WTS anvertraut wurde, kann dies mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden (§ 203 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 StGB). Die Strafandrohung gilt auch für Personen, die für den Dienstleister an der Dienstleistung mitwirken oder für ihn tätige Datenschutzbeauftragte (§ 203 Abs. 4 Satz 1 StGB).

2. 	Geheimnisse sind alle Informationen, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung derjenige, den die Informationen betreffen (Geheimnisträger), ein sachlich begründetes Interesse hat. Hierzu gehören insbesondere alle Informationen über Mandatsverhältnisse der WTS.

3.	Handelt es sich bei dem Dienstleister nicht um eine natürliche Person, trifft die Strafandrohung die für den Dienstleister mitwirkenden natürlichen Personen.

4.	Im Fall der Einschaltung Dritter (z.B. Subunternehmer) macht sich der Dienstleister bzw. die für ihn handelnde Person bei Strafandrohung von Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe strafbar, wenn der Dritte unbefugt ein bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit bekannt gewordenes fremdes Geheimnis offenbart und der Dienstleister nicht dafür Sorge trägt, dass der Dritte zur Geheimhaltung verpflichtet wurde (§ 203 Abs. 1, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 StGB).

5.	Die angedrohte Strafe beträgt bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich zu bereichern oder durch die Tat einen anderen zu schädigen (§ 203 Abs. 6 StGB). Gleiches gilt, wenn der Täter ein der WTS anvertrautes fremdes Geheimnis unbefugt verwertet (§ 204 StGB).

II.	Der Dienstleister verpflichtet sich gegenüber der WTS sowie den bei WTS tätigen Berufsgeheimnisträgern wie folgt:

1.	Der Dienstleister wirkt an den Tätigkeiten der Berufsgeheimnisträger mit, die einer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Der Dienstleister wahrt in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht und unter Berücksichtigung der mit WTS vereinbarten Vertragsbestimmungen zur Verschwiegenheit fremde Geheimnisse, die ihm zugänglich gemacht wurden. Der Dienstleister wird verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mandantendaten nicht in einem anderen als dem vertraglich beschriebenen Umfang zu nutzen.

2.	Der Dienstleister ist – mit vorheriger Zustimmung der WTS – befugt, weitere Personen (Dritte) zur Erfüllung des Vertrags heranzuziehen. Beim Einsatz von Dritten (z.B. Subunternehmern) verpflichtet sich der Dienstleister, diese in Textform unter Belehrung über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu verpflichten, soweit diese Dritten im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis von fremden Geheimnissen erlangen könnten.

3.	Der Dienstleister ist verpflichtet, sich nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. WTS wird dem Dienstleister nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Der Dienstleister wird angemessene organisatorische und technische Maßnahmen zum Schutz der fremden Geheimnisse und vertraulichen Informationen einhalten und dabei akzeptierte Sicherheitsstandards nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik anwenden.

4.	Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses zeitlich unbegrenzt fort.

5.	Die Pflicht zur Verschwiegenheit gemäß den vorstehenden Absätzen besteht nicht, soweit der Dienstleister aufgrund einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung zur Offenbarung von vertraulichen Informationen der WTS verpflichtet ist. Soweit dies im Einzelfall zulässig und möglich ist, wird der Dienstleister WTS über die Pflicht zur Offenbarung vorab in Kenntnis setzen.

6.	Der Dienstleister ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Dienstleistung nur durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Personenkreis durchgeführt wird.

III.	Diese Vereinbarung stellt einen Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB) für die im Anhang aufgeführten Gesellschaften dar, so dass jede dort aufgeführte Gesellschaft den Dienstleister entsprechend vorstehender Ziffer I. belehrt und er sich gegenüber jeder dieser Gesellschaft gemäß vorstehender Ziffer II. verpflichtet.



Anhang


In Bezug auf § 62a StBerG:

»	WTS GmbH
»	WTS Brühmüller GmbH
»	WTS Consulting GmbH
»	WTS Financial Advisory GmbH
»	WTS Group AG
»	WTS PRETAX GmbH
»	WTS Private GmbH
»	WTS RET GmbH
»	WTS Tax AG
»	WTS Wirtschaftstreuhand GmbH


In Bezug auf § 43e BRAO:

»	WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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